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Verbandsgemeinde Grünstadt-Land
Industriestraße 11, 67269 Grünstadt

"Westlich der Hintergasse"

H/B = 297 / 530 (0.16m²) Allplan 2011

V e r f a h r e n s v e r m e r k e

Aufstellungsbeschluss
Gemäß § 2 Abs. 1 BauGB hat der Gemeinderat der Gemeinde Gerolsheim in seiner Sitzung am  
22.03.2011 beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen.

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 02.05.2011 ortsüblich bekannt gemacht.

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 02.05.2011 wurde die Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß 
§ 3 Abs. 2 i.V.m. § 13 a BauGB in der Zeit vom 16.05.2011 bis 20.06.2011 durchgeführt.
Ebenso wurde den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange mit Schreiben vom 
02.05.2011 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.

Behandlung der Anregungen
Über die eingegangenen Anregungen beschloss der Gemeinderat in der Sitzung am 10.07.2012.

Erneute Offenlage
Gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. §13a BauGB sowie §4a Abs. 3 BauGB wurde der Bebauungsplan 
nach Beschluss des Gemeinderates am 10.07.2012 und nach ortsüblicher Bekanntmachung am 
19.07.2012 in der Zeit vom 30.07.2012 bis 17.08.2012 öffentlich ausgelegt.

Erneute Behördenbeteiligung
Mit Schreiben vom 18.07.2012 wurden die Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 2 BauGB i.V.m. §13a BauGB sowie §4a Abs. 3 BauGB mit der Frist bis zum 10.08.2012 
am Verfahren beteiligt.

Behandlung der Anregungen
Über die eingegangenen Anregungen beschloss der Gemeinderat in der Sitzung am 04.09.2012.

Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 04.09.2012 gemäß § 10 BauGB und § 88 LBauO in Verbindung 
mit § 24 Gemeindeordnung diesen Bebauungsplan als Satzung sowie die Gestaltungssatzung beschlossen.

Gerolsheim, den 05.09.2012 

Weyer
(Ortsbürgermeister)

Ausfertigung
Der Bebauungsplan und die Gestaltungssatzung werden hiermit ausgefertigt.

Gerolsheim, den 05.09.2012  

Weyer
(Ortsbürgermeister)

Rechtsverbindlichkeit
Der Bebauungsplan tritt gemäß § 10 BauGB mit der ortsüblichen Bekanntmachung am                           in Kraft.
Die Bekanntmachung der Gestaltungssatzung erfolgte am      

Gerolsheim, den 

Weyer
(Ortsbürgermeister)


